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ORDNUNG IN SACHEN GERICHTSBESETZUNG IN ENGELBERG

Die von den Talleuten von Engelberg erbetenen Schiedleute , Hptm.

Jakob Muheim von Uri , Melchior Wirz von Obwalden und Hptm. Kaspar
Leuw von Nidwalden , hätten mit dem Abt [Benedikt Keller ] folgen¬

des ausgehandelt:
1 . Auf die Bitte der Talleute , dass der Abt bei der Gerichtsbe¬

setzung wie von altersher "auch . . . einen von den anderen"  berück¬

sichtigen solle , habe dieser nicht eintreten wollen , sondern

gemeint , "sye sollen Jme Zwölff uss der Gemeindt fürschlagen , daraus wel¬
le Er.. Vier nemmen".

2 . Im Anschluss an die langen Verhandlungen und erst noch nur un¬
ter Vorbehalt hätten die Talleute schliesslich zugestimmt,

wie verlangt , 12 Männer vorzuschlagen , aus denen dann der Abt
4 auswählen könne , doch dürfe weder der Abt selber noch einer

seiner Konventualen beim geschworenen Gericht als Richter am¬

ten , "unnd das die [Richter ] ohne schuld dessälben Jars nit söllent Ent¬

setzt werden unnd wan dan Meyen kombt , das Gricht wyderumb besezt werde,

wie,von altem , doch allweegen die Zwölff fürgeschlagen ".

3 . Ueberdies hätten die Schiedleute Abt und Konvent um mehr Ein¬

sicht gebeten , "dass sye . . . Jm Gricht sich der Beywohnung überhebt . . .

damit die Appellation dester Volkormer für sye [ gemeint den Abt ] Körnen

möge , Und diewil von den Zwölffen , so fürgeschlagen werdent , acht überblei¬

ben sollen , welle Jro Gnaden gebeten seyn , dieweil von altem haar Jn Ueöbung



gsein ist , dass ein Külchen Gvicht [Kirchengericht ] ist gsein , die etwan

uffs meist ton vier bis Jn 5 Pfundt Geltz oder dessen werdt Zerichten ha-

bent ghan , damit auch Vermeydung Costens nüt Gradt [ nicht gerade ] das Ge¬

schworene Gricht Zesamen miessen , das Gradt von den 8 ahn ein weybel gnomen

: werde , unndt die andere Syben diss in deren Külchen Gricht seyn söllent,

unnd das auch erhaltung allersitz eines Gueten willens.

Heber dis alles hat Jro Gnaden dergleichen thuen alls wan sy sich Befreüwe,

das sy nur der Gestalt mit den Thaalleüten halten , dass sy sich nit Ze Kla¬

gen haben werdet , hat auch Lauter unnd heyter vermeldet , das er an sy wy-

ters dan das was die erleuterung unnd Lybel vermög Kein . . . ansprach habe

weeder Leybeigen noch anders Newes . "
All dies hätten die Schiedleute den Talleuten hinterbracht und

diese zum Gehorsam gegenüber dem Abt ermahnt.
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